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Errichtung und Betrieb von 10 Windenergieanlagen im Windpark Bah-

rendorf 

Ihr Zeichen: 70.10.05/WP Bahrendorf II/10 WEA//WP Bahrendorf II 

 

Sehr geehrte Frau Rehahn-Weidig, 

 

mit Schreiben vom 05.12.2024 baten Sie das Landesamt für Geologie und 

Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) bezüglich des o.g. Vorgangs um eine 

Stellungnahme. 

 

Durch die zuständigen Fachdezernate der Bereiche Bergbau und Geologie 

des LAGB erfolgten Prüfungen zu Ihrer Anfrage, um Sie auf mögliche berg-

bauliche / geologische Beeinträchtigungen hinweisen zu können. 

 

Aus den Bereichen Bergbau und Geologie kann Ihnen Folgendes mitgeteilt 

werden: 

 

Bergbau 

 

Belange, die das LAGB, Abteilung Bergbau zu vertreten hat, stehen dem o.g. 

Vorhaben (Errichtung 10 WEA) nicht entgegen.  

Bergbauliche Arbeiten oder Planungen, die den Maßgaben des Bundesberg-

gesetzes unterliegen, werden durch das Vorhaben/ die Planung nicht be-

rührt. 

 

Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen 

22.01.2025 

32-34290-1059/825/2327/2025 

 

Tim Kirchhoff 

Durchwahl +49 345 13197-438 

stellungnahmen.lagb@sachsen-
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Altbergbau liegen dem LAGB im Planungsgebiet nicht vor. 

 

Bearbeiter: Herr Thurm (Tel.: 0345 13197-275) 

 

Geologie 

 

Ingenieurgeologie 

 

Vom tieferen geologischen Untergrund ausgehende, durch natürliche Subrosionsprozesse be-

dingte Beeinträchtigungen der Geländeoberfläche sind dem LAGB im Plangebiet nicht bekannt. 

 

Gemäß der digitalen Geologischen Karte und nahegelegenen Bohrungen kommen im betreffen-

den Bereich unter der Geländeoberkante Löss und Geschiebemergel vor.  

Der Schichtenbau des Untergrunds wurde durch ein Baugrundgutachten erkundet und bewertet. 

Dieses lag dem LAGB nicht vor. Die detaillierten Ergebnisse der Bodenuntersuchungen stellen für 

die geologische Landesaufnahme wertvolle Informationen dar. Sie sind entsprechend dem Geo-

logiedatengesetz – GeolDG vom 19. Juni 2020 dem LAGB zur Verfügung zu stellen. 

 

Bearbeiter: Herr Seidemann (Tel.: 0345 13197- 357) 

 

Hydrogeologie 

 

Bezüglich des Vorhabens gibt es beim gegenwärtigen Kenntnisstand aus hydrogeologischer Sicht 

keine Versagensgründe. Die anstehenden Lössbildungen neigen bei vollständiger Durchfeuch-

tung zu Struktur- und Volumenverlusten (Sackungen) und sind deshalb nicht für konzentrierte Ver-

sickerungen geeignet. 

 

Bearbeiter: Herr Dr. Balaske (Tel.: 0345 13197-351) 

 

 

Hinweis  

Diese Stellungnahme wird aufgrund der elektronischen Vorgangsbearbeitung im LAGB aus-

schließlich in digitaler Form versendet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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Kirchhoff 

 

 


